
Regelungen für die Reise und den Handel mit Fernambukbögen  
unverbindliche Informationen gemäss unserem Wissensstand vom 2. 3. 2026 
 
2025 wurden an der CITES-Konferenz (Washingtoner Artenschutzabkommen) die 
Regelungen für den Umgang mit Fernambukholz (Paubrasilia echinata, Anhang II)  
verschärft. Beim Grenzübertritt oder auch bei einem späteren Verkauf können diese 
Regelungen Sie als Besitzer oder Eigentümer betreffen.  
 
→ neue Regelungen ab dem 5. 3. 2026  
Für Bögen, die vor dem Stichtag schon in Ihrem Besitz waren, benötigen Sie einen 
Eigentumsnachweis. Dafür eignet sich zum Beispiel eine Rechnung, die die Herkunft des 
Bogens belegt. 
Für Bögen, die nach diesem Tag legal hergestellt und gehandelt werden sollen, sind Belege 
erforderlich, die nachvollziehbar machen, wie und wann das Holz importiert wurde. 
 
→ Besitznachweis und CITES-Pass 
Wir empfehlen Ihnen, für Ihre Bögen die Dokumente zusammenzustellen, aus denen ein 
Eigentumsnachweis und ggf. das verwendete Material hervorgeht. Sollten Sie einen 
CITES-Pass für den Verkauf im Ausland benötigen, wird es notwendig sein, den 
rechtmässigen Besitz des Bogens nachzuweisen.  
 
→ Was beim Reisen zu beachten ist:  
Wir empfehlen Ihr Eigentum z.B. mit einem vor dem 5. 3. 2026 datierten Wertgutachten oder 
einem Bogenzertifikat inkl. Materialdeklaration nachzuweisen, wenn Sie damit reisen.  
Bei einer kommerziellen Reise (Kauf oder Verkauf eines Bogens) ist ein CITES Pass 
erforderlich. Die zuständige Stelle hat Stand heute noch keine konkrete 
Handlungsempfehlung gegeben.  
Innerhalb der EU ist ein kommerzieller Transfer des Bogens ohne CITES Pass zulässig, da 
die 27 Mitgliedsstaaten ein gemeinsames Zollgebiet bilden. 
 
Beachten Sie auch die Informationen für Musikinstrumente der zuständigen 
Bundesbehörde.   
 
Ein Hinweis zum Haftungsausschluss: Wir haben diese Informationen nach bestem Wissen 
und Gewissen für Sie recherchiert und zusammengetragen. Die Angaben in diesem 
Leitfaden für unsere Kunden sind ohne Gewähr und wir erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit der zusammengestellten Informationen.  
 
Wilhelm-Geigenbau AG, 2. 3. 2026 

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/gebrauchsgegenstaende/reisen-mit-gebrauchsgegenstaenden/musikinstrumente.html

